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8.7 Die sich bewerbende Person muss erklären, dass sie bei der Aufnahme ihres Namens n den Wahlvorschrag zustimmt
und dass sie bel Wahien für em gIechartiges Amt, die am selben Tag stattflnden, nur in elnem Wahlkreis aufgesteHt
wird. Wird elne mehrfache Aufstellung festgestellt, hat die sich bewerbende Person der Wah1Ieiterin/dem Wahileiter
nach Aufforderung mitzuteulen, weiche Bewerbung gelten soil. Unterlässt sie diese Mittoilung oder widersprechen sich
die Mitteilungen, sind die Bewerbungen für ungültig zu erkiren.
Die sich bewerbende Person muss auferdem erktären, dass sie nicht von der Wählbarkeit ausgeschiossen st.

8.8 Em Wahlvorschlag zur Wahi einer berufsmä1igen ersten Bürgermeisterin oder eines berufsmäl3igen ersten
8urgermeisters muss ferner, wenn die sich bewerbende Person im Wahlkreis weder eine Wohnung rioch ihren
gewähnlichen Aufenthalt hat, eine Besoheinigung der Gemeinde, in der die sich bewerbende Person ihre Wohnung, die
nicht ihre Hauptwohnung sein muss, odor ohne eine Wohnung zu haben ihren gewohnlichen Aufenthalt hat, über ihre
Wähibarkeit enthalten.
Das Gleiche gilt für Ersatzloute.

8.9 Em Wahivorschlag zur Wahi des Gemeinderats/Stadtrats odor dor ersten 8ürgermeistermn oder des ersten
Bürgermeistersl dor Oberburgermeistermn oder des Oberburgermeisters muss, wenn sich die Person nicht in der
Gemeinde/Stadt bewerben will, in der sie ihre alleinige Wohnung oder ihre Hauptwohnung hat, elne Beschoinigung
dieser Gemeinde/Stadt, bei Personen ohne Wohnung der letzten Wohnsitzgemeinde, erithalten, dass sie nicht von der
Wähibarkeit ausgeschlossen ist. Die Gemeinde/Stadt darf diese 8escheinigung nur einmai ausstellen.

Das Gleiche gilt für Ersatzleute.

9. Unterzeichnung der Wahlvorschlage 48. Tag vor dem Wahitag

Jeder Wahlvorschiag muss von zehn Wahiberechtigten unterschrieben sein, die am 19. Januar 2026
wahlberechtigt sind. Die Unterzeichnung durch sich bewerbende Personen oder Ersatzleute eines Wahlvorschiags ist
unzulässig. Die Unterschriften auf dem Wahlvorschlag mUssen eigenhändig geleistet werden. Die Unterzeichrienden
müssen Familienname, Vorname und Anschrift angoben und in der Gemeinde/Stadt wahiberechtigt sein. Jeder
Wahlberechtigte darf nur eirten Wahivorschlag unterzeichnen. Die Zurückziehung einzelner Unterschriften, der Verlust
des Wahlrechts odor der Tod eines Unterzeichnenden des Wahlvorschiags borührt die GQltigkeit des Wahlvorschlags
nicht.

10. U nterstützungslisten für Wahlvorschläge

10.1 Wahlvorschläge von neuen Wahlvorschiagsträgern müssen nicht nurvon zehn Wahiberechtigten unterschrieben werden,
Anzahl

sondern zusâtzlich von mindestens 60 Wahlberechtigten durch Unterschrift in Listen, die bei der Gemeinde!
Stadt odor bei der Verwaltungsgemeinschaft aufliegen, unterstützt werden. Neue Wahlvorschiagsträger sind Parteien
und Wählergruppen, die rn GerneinderatlStadtrat seit dessen letzter Wahi nicht auf Grund eines eigenen
Wahivorschlags ununterbrocheri bis zum 90. Tag vor dem Wahltag (08. Dezember 2025) vertreten waren; sie benatigen
allerdirigs dann keine zusätzlichon Unterstutzungsunterschriften, wenn sie bei der Ietzten Landtagswahl odor bei der
letzten Europawahl mindestons fünf v.H. der im Land insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen oder bei der letzten
Bundestagswahl mindestens fünf v.H. der rn Land abgegebenen güitigen Zweitstimmen erhalten haben. MaIgeblich
sind die von der Landeswahlieitung früher als drei Monate vor dem Wahltag bekannt gemachten Ergebnisse.

Em gemoinsamer Wahivorschiag bedarf keiner zusâtzlichen Unterstutzungsunterschriften, wenn dessen
Wahlvorschlagsträger in ihrer Gesamtheit rn GemeinderatlStadtrat seit dessen ietzter Wahi auf Grund des gleichen
gemeinsarnen Wahlvorschiags bis zum 90. Tag var dem Wahitag (08. Dezember 2025) vertreten waren oder wenn
mindestens einer der beteiiigten Wahivorschlagstrager keino zusätziichen U nterstutzungsunterschriften benotigt.

10.2 In die Unterstützungsiiste dürfen sich nicht eintragen:

a) die in einern Wahlvorschlag aufgefuhrten sich bewerbenden Personen und Ersatzleute,

b) Wahiborechtigte, die sich in eine andere Uriterstützungsiiste emngetragen habon,

C) Wahiberechtigte, die einen Wahivorschiag unterzeichnet haben.

10.3 Während der Emntragungszeiten ist in dern Gebäude, in dern sich der Emntragungsraurn befindet, sowie unmitteibar vor
dem Zugang zu dern Gebäude jede Behinderung odor erhebliche Belastigung der sich Eintragenden verboten.

10.4 Die Zurücknahrno güitiger Unterschriften ist wirkungslos.

10.5 Die Einzelheiten über die Emntragungsfristen, die Eintragurtgsräurne, die Offnungszeiten und die Ausstellung von
Eintragungsschoinen an kranko Porsonon und Monschen mit korporlichor Behinderung werden von der
Gememnde/Stadt gesondert bekannt gemacht.

11. ZurUcknahme von Wahlvorschlägen
59. Tag vor dem Wahitag

Die Zurücknahrne der Wahlvorschläge im Ganzen ist nur bis zurn 08. Januar 2026, 18.00 Uhr zulassig,

Uber die Zurücknahrne von Wahlvorschiägen rn Ganzen beschIieIen die Wahlvorschlagsträger in gleicher Weise wie
über die Aufsteiiung der Wahivorschiàge. Die beauftragte Person kann durch die Aufstellungsversamrniung verpflichtet
werden, unter bestirnmten Voraussetzungen den Wahlvorschiag zurückzunehmon.

Datum

1112 2025 .
C

- Unterschrift

Angeschiagen am: 11 .12.2025 Abgenomrnen am:

Veröffentiicht am: 11.12.2025 im/in der Homepage der Gemeinde GroI,enseebach
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